
1973 (GBl. I S. 129) zu den Pflichten der Leiter dieser 
Institutionen gehört, in ihrem Verantwortungsbereich 
Ordnung, Sicherheit und Disziplin zu erhöhen, Wach
samkeit und Unduldsamkeit gegenüber Verletzungen 
der sozialistischen Gesetzlichkeit zu gewährleisten so
wie Straftaten und anderen Rechtsverletzungen vorzu
beugen und deren Ursachen zu beseitigen. Diese Pflich
ten der Leiter, die auch in Art. 3 StGB ihren Nieder
schlag gefunden haben, finden ihre Entsprechung in der 
Pflicht der Justizorgane, mit ihren Erfahrungen aus der 
Strafverfolgung und Rechtsprechung die Leiter zu un
terstützen.
Der Leiter eines Baukombinats oder -betriebes hat die 
Pflicht, die notwendigen Führungsentscheidungen zur 
Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung in seinem 
Verantwortungsbereich selbst zu treffen. Als Grund
lage dafür ist eine aussagekräftige Analyse über Stör
faktoren, Konflikte und Widersprüche im Betrieb sowie 
über kriminelle Erscheinungen, deren Ursachen und Be
dingungen auszuarbeiten, für die auch Informationen 
der Justizorgane zu verwerten sind. Diese Kriminali
tätsanalyse muß sämtliche Straftaten erfassen, die Mit
arbeiter des Betriebes im Betrieb selbst begangen ha
ben. Straftaten von Betriebsangehörigen, die außerhalb 
des Betriebes begangen wurden, gehören dagegen nicht 
in diese Analyse./4/ Damit soll nicht zum Ausdrude ge
bracht werden, daß die Verantwortung des Werkleiters 
am Werktor endet. Jedoch reichen die Informationen, 
die er von den Justizorganen über Straftaten von Be
triebsangehörigen außerhalb des Betriebes erhält in der 
Regel nicht aus, um Grundlage für eine aussagekräftige 
und verwertbare Analyse zu sein. Soweit die Informa
tionen aber Einschätzungen zulassen, aus denen sich 
Leitungsentscheidungen ableiten lassen, sind sie selbst
verständlich vom Werkleiter zu verwerten.
Die Untersuchungen der Arbeitsgruppen in Vorberei
tung der Bezirkssicherheitskonferenz ergaben ferner, 
daß auch die mittleren Kader im Bauwesen (Bauleiter, 
Meister und Brigadier), die das Bindeglied zwischen den 
Bauarbeitern und den Leitungen der Betriebe sind, ihre 
Verantwortung bei der Erhöhung von Disziplin, Ord
nung und Sicherheit stärker wahrnehmen müssen. Lei
tungsentscheidungen der Bauleiter, Meister und Briga- 
diere wirken unmittelbar auf die Bauschaffenden und 
bestimmen entscheidend Qualität und Quantität ihrer 
täglichen Arbeitsleistungen. Aus falsch verstandener 
Kollegialität oder aus ideologischer Unklarheit werden 
aber noch oft notwendige Auseinandersetzungen in poli- 
scher und fachlicher Hinsicht vermieden und z. B. Män
gel bei der leistungsgerechten Entlohnung sowie sorg-

/4J Anderer Ansicht: Stapelfeld, „Die Verantwortung des
Werkdireiktorsi für die Vorbeugung und Bekämpfung der 
Kriminalität und anderer Rechtsverletzungen“, NJ 1972 S. 189 ff. 
(190).

loser Umgang mit dem gesellschaftlichen Eigentum ge
duldet. Deshalb muß bei Bauleitern, Meistern und Bri- 
gadieren Klarheit darüber geschaffen werden, daß ein 
enges Vertrauensverhältnis und kameradschaftliche Bin
dungen, die in der gemeinsamen Arbeit entstehen, nicht 
zu Vertrauensseligkeiten führen dürfen, daß Vertrauen 
und kompromißlose Entscheidung sich nicht ausschlie
ßen, sondern verantwortungsbewußte Entscheidungen 
der Leiter erst das Vertrauen der Werktätigen rechtfer
tigen.
In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, 
daß es notwendig ist, den mittleren Kadern in der Aus- 
und Weiterbildung das Rüstzeug zu vermitteln, das sie 
als Leiter brauchen. Die VO über die Aus- und Weiter
bildung der Meister vom 27. Juni 1973 (GBl. I S. 342) 
fordert deshalb in § 2, die Meister so auszubilden, „daß 
sie in der Lage sind, Ordnung und Sicherheit in den 
Arbeitskollektiven durchzusetzen, die sozialistische Ar- 
beits- und Staatsdisziplin der Werktätigen zu entwik- 
keln, das sozialistische Arbeitsrecht zu verwirklichen 
und den Schutz des sozialistischen Eigentums und der 
Volkswirtschaft zu sichern“.
Zur Qualifizierung der Leiter tragen auch Schulungen 
der Bezirksakademie für Führungskader des Bauwesens 
bei, in denen mit Unterstützung des Bezirksstaatsan
walts Grundfragen des sozialistischen Rechts sowie der 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit und der 
Einhaltung von Ordnung und Sicherheit behandelt wer
den. Diese Lehrveranstaltungen, die jetzt fester Be
standteil des Lehrprogramms sind, sollen die Leiter be
fähigen, ihren Pflichten nach Art. 3 StGB besser gerecht 
zu werden.

*

Die wesentlichsten Ergebnisse der bisherigen Maßnah
men zur Organisierung der Kriminalitätsvorbeugung 
und -bekämpfung im Bauwesen des Bezirks Erfurt las
sen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Die Leiter der staatlichen und wirtschaftsleitenden 
Organe wurden veranlaßt, Fragen des vorbeugenden 
Kampfes gegen Straftaten und andere Rechtsverletzun
gen eigenverantwortlich und im Zusammenwirken mit 
den Bauschaffenden zu behandeln und daraus Schluß
folgerungen für ihre Leitungstätigkeit zu ziehen.
2. Es ist gelungen, deutlich zu machen, daß der vorbeu
gende Kampf gegen die Kriminalität ein gesellschaft
liches Anliegen ist, und dafür gesellschaftliche Kräfte 
zu aktivieren.
3. In der Vorbereitung und Durchführung der Sicher
heitskonferenzen ist die Zusammenarbeit zwischen den 
Justizorganen und den staatlichen und wirtschaftslei
tenden Organen sowie den gesellschaftlichen Organisa
tionen enger geworden.

Zur Diskussion
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Zur Anwendung des Arbeitsrechts und des Zivilrechts
bei der Förderung schöpferischer Arbeit im Bereich der Kultur
Die rationelle Nutzung des Arbeitsvermögens jedes 
Werktätigen ist die unabdingbare Voraussetzung für 
die Erhöhung der Effektivität des gesellschaftlichen Ar
beitsvermögens, und zwar in jedem Bereich des gesell
schaftlichen Reproduktionsprozesses. Sie ist Instrument 
der Erhöhung der Arbeitsproduktivität und dient der

weiteren Steigerung der intensiv erweiterten Repro
duktion entsprechend dem vom VIII. Parteitag der SED 
gewiesenen Weg. Dabei bilden zunehmende Effektivität 
und somit die Erhöhung des gesellschaftlichen Reich
tums einerseits und die ständig bessere Befriedigung 
der Bedürfnisse der Werktätigen und Entwicklung so-
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